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§ 2c FTFG Auskünfte und
Unterstützung

 FTFG - Forschungs- und Technologieförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2023

Die Organe sowie die Dienststellen des Bundes und der Länder, die gesetzlichen Interessenvertretungen und die

Universitäten sind verp ichtet, dem Wissenschaftsfonds auf Verlangen die zur Erfüllung seiner Obliegenheiten

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und ihn in seiner Wirksamkeit zu unterstützen.
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